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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

 

 

zu oben genanntem Vorhaben erhalten Sie aus Sicht des Landesamtes für 

Denkmalpflege und Archäologie (LDA) folgende fachliche Stellungnahme zu 

archäologischen Belangen: 

Im Vorhabenbereich und im Umfeld der geplanten Maßnahme befinden sich 

gemäß § 2 DenkmSchG LSA zahlreiche archäologische Kulturdenkmale 

(Siedlungen – Bronzezeit, Römische Kaiserzeit, Mittelalter; Altwege – 

undatiert; Einzelfund – undatiert); zur Ausdehnung vgl. Anlage. 

Bodeneingriffe und Bauvorhaben im Vorhabengebiet führen zu erheblichen 

Eingriffen, Veränderungen und Beeinträchtigungen der Kulturdenkmale. 

Gemäß § 1 und § 9 DenkmSchG LSA sind archäologische Kulturdenkmale im 

Sinne des DenkmSchG LSA zu schützen, zu erhalten und zu pflegen 

(substanzielle Primärerhaltungspflicht). Hierbei erstreckt sich der Schutz auf 

die gesamte Substanz des Kulturdenkmales einschließlich seiner Umgebung, 

soweit dies für die Erhaltung, Wirkung, Erschließung und die 

wissenschaftliche Forschung von Bedeutung ist. 

Aus facharchäologischer Sicht kann möglichen Bodeneingriffen im 

Vorhabenareal nur unter der Bedingung zugestimmt werden, wenn 

entsprechend § 14 (9) DenkmSchG LSA fachgerechte archäologische 

Dokumentationen nach den derzeitig gültigen Standards des LDA LSA 

durchgeführt werden (Sekundärerhaltung). Die Dokumentation ist gem. § 5 

Abs. 2 DenkmSchG LSA durch das LDA LSA durchzuführen. Die 
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Ausführungen zur erforderlichen archäologischen Dokumentation 

(Geländearbeit mit Vor- und Nachbereitung, restauratorischer Sicherung, 

Inventarisierung) sind in Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen 

Bauherr und LDA LSA abzustimmen. Dabei gilt für die Kostentragungspflicht 

entsprechend DenkmSchG das Verursacherprinzip. 

Darüber hinaus können aufgrund der Siedlungsgeschichte der Region weitere 

Fundsituationen bzw. archäologische Quellen nicht ausgeschlossen werden. 

Gemäß § 2 in Verb. mit § 18 (1) DenkmschG LSA entsteht ein Denkmal ipso 

iure und nicht durch einen Verwaltungsakt. 

Bitte beachten Sie auch die Stellungnahme der Abt. 2, Bau- und 

Kunstdenkmalpflege. Sie geht Ihnen gesondert zu. 

Für Rückfragen zu dem Fachbereich archäologische Bodendenkmalpflege steht 

Ihnen Herr Jochen Fahr als Ansprechpartner zur Verfügung, Tel.: 0345/5247-

403; Fax: 0345/5247-460; E-Mail: JFahr@lda.stk.sachsen-anhalt.de. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Jochen Fahr 
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